
 
 

Unbedenklichkeitsbescheinigung
H. J. Liebl 16.08.2005

Bescheinigung zur Vorlage bei der technischen Prüfstelle für den
Kraftfahrzeugsverkehr (TÜV/TÜA/DEKRA).

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Hersteller von "Mefo Sport" Zweiradreifen, bestehen unsererseits keine technischen
Bedenken, die folgende Mefo-Sport Bereifung

wahlweise:
vorn: MEFO Sport MFE 99 Explorer,  90/90-21 (3.00-21)   54T

MEFO Sport MFC 14 MX Master front,  90/90-21 (3.00-21)  54S
MEFO Sport MFC 15 EnduroMaster front, 90/90-21(3.00-21)   54S

i.V.m. hinten: MEFO Sport MFE 99 Explorer,  130/80-17 (5.10-17)  65T
MEFO Sport MFC 12 Stone Master, 130/80-17 (5.10-17)  72R M&S

an Ihrer: Honda(J) XL 600R, Typ PD03 einzusetzen., 

Die ausreichende Freigängigkeit der Reifen muß sichergestellt sein !
Diese Bescheinigung muß den Fahrzeugpapieren beigelegt und mitgeführt werden.
Für die oben genannten Betriebsbedingungen empfehlen wir folgenden Mindest-
reifendruck im Straßenbetrieb:

vorn: 1,9 bar hinten: 2.1 bar

Mit freundlichen Grüßen

Joachim Liebl

Wir empfehlen Ihnen vor der Montage die Eintragung der ob.gen. Mefo-Reifen in Ihren 
Fahrzeugpapieren mit Ihrer TÜV-Stelle zu klären. 


